
 

         
 
      

Betriebsleitererklärung 
 Betrieb 

    
 (Name )  (Anschrift - PLZ, Ort, Straße) 

  
 Eingetragenes Handwerk 

  
  
 Betriebsleiter 

  
 (Name / Vorname)  Staatsangehörigkeit 

  
 Anschrift - PLZ, Ort, Straße 

    
 geboren am  Geburtsort 

  
 Beginn der Betriebsleitertätigkeit 
  
 

Wir erklären, dass der vorgenannte Betriebsleiter für die Ausübung der in der Handwerksrolle einzutragenden 
beziehungsweise eingetragenen Handwerke verantwortlich zeichnet. Der Betriebsleiter hat die uneingeschränkte 
Möglichkeit, den entscheidenen Einfluss auf den handwerklichen Betriebsablauf zu nehmen und ist befugt, den 
Mitarbeitern Anweisungen zu erteilen. Er hat den Arbeitsablauf zu steuern, zu betreuen und zu überwachen. 
Seine Kontrolle beschränkt sich nicht auf eine reine Kontrolle des Arbeitsergebnisses. 
 
Wir erklären hiermit, dass der Betriebsleiter für die Erhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich ist und 
im Fall der Verletzung der Überwachungspflichten die Verantwortung trägt (zum Beispiel bei Unfällen von Mit- 
arbeitern). 
 
Die Handwerkskammer wird hiermit ermächtigt, sich erforderlichenfalls bei der Krankenkasse, dem jeweiligen 
Rentenversicherungsträger oder bei anderen Behörden vom ordnungsgemäßen Bestehen des Betriebsleiterver- 
hältnisses zu vergewissern. Die betreffenden Stellen werden ermächtigt, entsprechende Angaben zu machen. 
 
Es ist uns bekannt, dass nach Ausscheiden des Betriebsleiters die Eintragungsvoraussetzungen entfallen und 
ohne Benennung eines neuen Betriebsleiters die Löschung in der Handwerksrolle erfolgt. Sollte der Betriebsleiter 
in dieser Eigenschaft aus dem Betrieb ausscheiden, ist sowohl der Betriebsleiter, aus auch der Betriebsinhaber nach 
§16 Abs. 2 HwO verpflichtet, dies unverzüglich der Handwerkskammer mitzuteilen. Ein Verstoß hiergegen kann 
mit einem Bußgeld geahndet werden. 
 
Wir erklären, dass der Betriebsleiter neben dieser Tätigkeit keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgeht und gegen 
ihn keine Gewerbeuntersagung besteht. Der Betriebsleiter bezieht keine Erwerbsunfähigkeitsrente. 
 
Je eine Ausfertigung dieser Erklärung erhalten die Handwerkskammer, der Betriebsleiter und der Betriebsinhaber.       
Ort - Datum  Unterschrift Betriebsinhaber  Unterschrift Betriebsleiter 

 
 
Folgende Unterlagen sind beigefügt: 
 1. Kopie des Meisterprüfungs- oder Ingenieurzeugnisses oder der Ausnahmebewilligung 
 2. Kopie des mit dem Betriebsleiter abgeschlossenen Arbeitsvertrages 
 3. Kopie der bestätigten Anmeldung zur Sozialversicherung 

 

Handwerkskammer Reutlingen 
Hindenburgstraße 58 
72762 Reutlingen 

4. September 2012 / gr 


